
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/12/5 4Ob610/89,
8Ob1654/93, 1Ob2141/96a,

5Ob183/03b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1989

Norm

EheG §98

Rechtssatz

Die von Koziol, ("Die Ausfallsbürgschaft des geschiedenen Ehegatten kraft Richterspruchs (Zum neuen § 98 EheG)",

RdW 1986, 5 :) vertretene Meinung, daß § 98 EheG nur auf Kreditverbindlichkeiten "im eigentlichen Sinn" zu beziehen

sei, kann nicht geteilt werden, weil für eine Differenzierung zwischen Bankverbindlichkeiten und sonstigen Schulden im

Hinblick auf die Rechtsfolgen des § 98 EheG jede sachliche Begründung fehlt.
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